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1 Grundlage der Versicherung 

 Wird im Rahmen der DTV-Güter 2000/2011 volle 
Deckung Umzugsgut versichert, finden die nachfol-
genden besonderen Bedingungen Anwendung. 

2 Versichertes Umzugsgut 

2.1 Umzugsgut sind alle Gegenstände, die nach der 
allgemeinen Auffassung als Teile einer Wohnungs- 
oder Büroeinrichtung anzusehen sind. 

2.2. Nicht versichert sind 

2.2.1 Tiere, Pflanzen, Schmucksachen und Edelsteine, 
Perlen, Geld, ungemünzte Edelmetalle, Wertpapiere 
und Urkunden, 

2.2.2 Lebens- und Genussmittel 

3 Obliegenheiten 

3.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dafür zu sor-
gen, dass 

3.1.1 der Umzug von einem Möbelspediteur durchgeführt 
wird und die Verpackung durch erfahrene Packer 
des Möbelspediteurs erfolgt; 

3.1.2 bei Landtransporten Spezialmöbelwagen benutzt 
werden, sofern nicht durch besondere Vereinbarun-
gen auch Beförderungen mit anderen Transportmit-
teln zugelassen sind; 

3.1.3 bei Seetransporten das Umzugsgut in Kisten, Lift-
vans oder geschlossenen und unbeschädigten Con-
tainern beanspruchungsgerecht verpackt und ge-
staut und Kisten und Liftvans unter Deck verladen 
werden. 

3.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser oder 
sonst vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer von der 
Leistung frei, es sei denn, die Verletzung war nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder den Umfang der Leistungspflicht.  

4 Nicht ersatzpflichtige Schäden 

 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden 
verursacht durch Leimlösungen, Verkratzen, Ver-
schrammen, Druckstellen, Rissig- und Blindwerden 
von Politur, Farb- Lack-, und Emaille-
Absplitterungen, Rost, Oxydation, Fadenbruch bei 
Röhren und Beleuchtungskörpern, Nichtfunktionieren 
von Uhren, Radio-, Fernseh-, und sonstigen Appara-
ten, Geräten, Instrumenten und dgl., es sei denn, 
dass diese Schäden als unmittelbare Folge eines 
versicherten Ereignisses durch den Versicherungs-
nehmer nachgewiesen werden. 

5 Dauer der Versicherung 

5.1 Die Versicherung beginnt mit der Übernahme des 
Umzugsguts durch den Möbelspediteur, insbesonde-
re mit dem Abmontieren, Auseinandernehmen und 
Einpacken des Umzugsguts und  

5.2 endet, sobald das Auspacken, Zusammensetzen, 
Anbringen und Aufstellen des Umzugsguts durch 
den Möbelspediteur beendet ist. 

5.3 Mitversichert sind nur transportbedingte Zwischenla-
gerungen und zwar bis zu der im Versicherungsver-
trag vereinbarten Dauer. 

6 Versicherungswert 

6.1 Soweit nichts anderes vereinbart, ist Versicherungs-
wert der Zeitwert. Zeitwert ist der Neuwert mit einem 
angemessenen Abzug für Alter und Nutzung. Ein 
persönlicher Liebhaberwert ist nicht versicherbar. 

6.2 Für Kunstgegenstände wie Gemälde, Skulpturen und 
dgl., echte Teppiche und Pelze, Silbersachen, anti-
kes Porzellan und sonstige hochwertige Gegenstän-
de gilt als Versicherungswert die gesondert verein-
barte Versicherungssumme. 

7 Ersatzleistung 

 Der Versicherer ersetzt 

7.1 im Falle des Verlustes den Versicherungswert des 
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betreffenden Teiles des versicherten Umzugsgutes; 

7.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, 
zuzüglich einer etwa verbleibenden Wertminderung, 
höchstens jedoch den Versicherungswert. Restwerte 
werden angerechnet. 

7.3 Nicht ersetzt werden Kosten zur Wiederbeschaffung 
verlorener oder beschädigter Daten auf Datenträ-
gern. 

8 Meinungsverschiedenheiten 

8.1  Besteht Unzufriedenheit mit einer Entscheidung des 
Versicherers oder hat eine Verhandlung mit dem 
Versicherer nicht zu dem gewünschten Ergebnis ge-
führt, stehen insbesondere die nachfolgenden Be-
schwerdemöglichkeiten offen.  

8.1.1  Versicherungsombudsmann  

Ein Verbraucher, der mit einer Entscheidung des 
Versicherers nicht zufrieden ist, kann sich an den 
Ombudsmann für Versicherungen wenden. Dieser ist 
derzeit wie folgt erreichbar: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 

10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Telefon: 0800 369 6000 

Fax: 0800 369 9000 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzuneh-
men.  

8.1.2 Versicherungsaufsicht 

Bei Unzufriedenheit mit der Betreuung durch den 
Versicherer oder bei Meinungsverschiedenheiten bei 
der Vertragsabwicklung kann sich der Versiche-
rungsnehmer auch an die zuständige Aufsicht wen-
den. Als Versicherungsunternehmen unterliegt der 
Versicherer der Aufsicht der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kon-
taktdaten sind: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: https://www.bafin.de 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

8.1.3 Rechtsweg 

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten. 


